
Nachtrag vom 9. August 2010 

 

zu den Endgültigen Bedingungen vom 23. Juli 2010 

der 

Alceda Star S.A. 

 

über 

die Ausgabe von bis zu 500.000 

Alceda STARfree – Agrar Sachwertanleihen 

im Rahmen von Compartment 23 

 

ISIN: LU0528405110 

WKN: A1ET87 

 
Dieser Nachtrag zu den Endgültigen Bedingungen (der "Nachtrag") ist ergänzend und im 
Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen vom 23. Juli 2010 (die "Endgültigen 
Bedingungen") der Alceda Star S.A. (die "Emittentin") hinsichtlich der Ausgabe von bis zu 500.000 
Alceda STARfree – Agrar Sachwertanleihen im Rahmen des Compartments 23 der Emittentin (die 
"Sachwertanleihen") zu lesen. Die Emittentin ist eine Gesellschaft im Sinne des Luxemburger 
Gesetzes vom 22. März 2004 über Verbriefungen, in seiner geänderten Fassung, (das 
"Verbriefungsgesetz"), mit Geschäftssitz in 4, Rue Dicks, L-1417 Luxemburg, Großherzogtum 
Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et 
des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B131773. 
 
Begriffe, die in den Endgültigen Bedingungen definiert sind, haben die gleiche Bedeutung bei der 
Verwendung in diesem Nachtrag. 
 
Folgende Änderungen werden vorgenommen: 
 
Unter II. Die Emission im Überblick, 1 Beschreibung der Sachwertanleihen sowie im 
Technischen Anhang unter 1 Definitionen wurde das Datum des Begebungstages vom 9. August 
2010 auf den 13. August 2010 geändert. 
 
Weiterhin wurde unter II. Die Emission im Überblick, 1 Beschreibung der Sachwertanleihen unter 
Verwendung der Emissionserlöse folgender Satz hinzugefügt: 
 
„Kreditaufnahmen zu Investitions- und/oder Finanzierungszwecken erfolgen nicht.“ 
 
Darüber hinaus wurde unter II. Die Emission im Überblick, 3 Compartmentvermögenswerte unter 
Beleihungsquote bzw. Grad der Besicherung der folgende Satz gestrichen: 
 
„Jedoch können Kredite zu Zwischenfinanzierungszwecken aufgenommen werden.“ 
 
Unter §5 Beschränkter Rückgriff; Transaktionsverträge der Anleihebedingungen wurde das Wort 
„Solaranlagen“ durch das Wort „Farmen“ ersetzt. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Nachtrags sind keine weiteren bedeutenden neuen 
Faktoren und keine materiellen Fehler oder Unsicherheiten in Bezug auf die in den Endgültigen 
Bedingungen enthaltenen Informationen bekannt. 

 
Luxemburg, im August 2010 


